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Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

 

auf die mir zur Beantwortung zugewiesene schriftliche Frage übersende ich Ihnen  

die beigefügte Antwort. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung 



  
 

 

  

  

 

Schriftliche Frage der Abgeordneten Anke Domscheit-Berg 
vom 3. Mai 2023 
(Monat April 2023, Arbeits-Nr. 4/597)  

 
 
Frage 
Welche öffentlichen Leistungen oder sonstige Leistungen, deren Inanspruchnahme 
bundesgesetzlich geregelt ist, sind der Bundesregierung bekannt, bei denen die An-
tragstellung ausschließlich digital erfolgen kann oder deren Antragsstellung Teil-
schritte enthält, die ausschließlich digital zur Verfügung stehen (bitte mit Kurzbe-
schreibung und nach Bund und Ländern aufschlüsseln und alle Leistungen berück-
sichtigen, für die eine Antragstellung während der aktuellen Legislatur möglich war 
oder ist oder sich in Planung befindet) und wie stellt die Bundesregierung sicher, 
dass auch bei ganz oder teilweisen “digital only” Prozessen die Inanspruchnahme 
derartiger und gesetzlich geregelter Leistungen für alle Anspruchsberechtigten ein-
fach und barrierefrei möglich ist? 
 
Antwort 
Das Onlinezugangsgesetz (OZG) definiert allgemein, dass die Verwaltungsleistun-
gen des Bundes und der Länder für Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft auch 
digital zur Verfügung stehen sollen. Dies ersetzt nicht die bestehenden Möglichkeiten 
einer analogen Antragstellung, sondern eröffnet einen zusätzlichen digitalen Kanal in 
die Verwaltung. Daher erhebt die Bundesverwaltung derzeit nicht systematisch, wel-
che Leistungen ausschließlich digital angeboten werden. 
Eine Leistung, die im Rahmen des OZG umgesetzt wird und nur digital angeboten 
wird, ist beispielsweise die Energiepreispauschale für Studierende. 
 
Die Umsetzung digitaler Antragsprozesse im OZG findet nutzerfreundlich statt und 
orientiert sich an dem Reifegradmodell des Bundes. Dies beinhaltet auch die Beach-
tung der Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Be-
hindertengleichstellungsgesetz (Barrierefreie Informationstechnik Verordnung – BITV 
2.0), Usability gemäß Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 110: Grund- 
sätze der Dialoggestaltung (ISO 9241-110: 2006) sowie des Styleguides der zustän-
digen Behörde. 
 
 
 




